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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck

(Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)  
Niederdruckanschlussverordnung - NDAV vom 01.11.2006 (BGBl. I S. 2477, 2485), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 01.11.2021 (BGBl. I S. 4786) 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann in Niederdruck an ihr Gasversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung anzuschließen und den Anschluss zur Entnahme von Gas zur 
Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netz-
anschluss an das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die 
Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnis-
se beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzan-
schlussverhältnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor 
ihrem Inkrafttreten entstanden sind.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederdrucknetz angeschlos-
sen wird, oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder 
Gebäudes, das an das Niederdrucknetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsver-
hältnisses einen Anschluss an das Niederdrucknetz zur Entnahme von Gas nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 
Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gasanlage über den Netzan-
schluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und dem 
Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, 
der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlus-
ses ist der Netzanschlussvertrag in Textform abzuschließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben 
die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn damit verbunde-
nen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussverhältnis 
mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und 
dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu 
diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, 
sofern dieser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter 
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Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet. Der Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers hat 
der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der 
bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 
Nr. 4 zu übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige 
nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder 
in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergän-
zenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 
Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme 
von Gas. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Gas 
noch den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des Energiewirtschafts-
gesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer 
und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss 
Gas aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn
 1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag  
   über den Bezug von Gas abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzver- 
   sorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und
 2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20  
   des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in Textform 
zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energie-
wirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hin-
zuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. Der Netzbetrei-
ber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der Be-
stätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen 
und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 
Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 
Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für den 
Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere
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 1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernum- 
   mer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
 2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,
 3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse)  
   und
 4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhal- 
   tende Leistung. 

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer 
verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzanschlussver-
hältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den übrigen Kunden 
die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich in Textform zur Verfügung zu stellen. Er hat die 
Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Sofern ein Neukunde 
dies verlangt, sind ihm die Allgemeinen Bedingungen in Papierform auszuhändigen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen Anschlussbe-
dingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers werden 
jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der Technischen 
Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirk-
sam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntga-
be auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

Teil 2 
Netzanschluss

§ 5 
Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der 
Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von der Versorgungsleitung bis zu den Innenlei-
tungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gege-
benenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptab-
sperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät. Auf ein Druckregelgerät sind die 
Bestimmungen über den Netzanschluss auch dann anzuwenden, wenn es hinter dem Ende 
des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist.

§ 6 
Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netzan-
schlusses soll vom Anschlussnehmer in Textform in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen 
des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung 
des Netzanschlusses mitzuteilen.
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(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers 
und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten 
Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünstigen 
Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschluss-
leitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 64 des Telekommunika-
tionsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke zu 
beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst 
oder mittels Nachunternehmer durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des 
durchführenden Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen.
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderli-
chen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den 
Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Anschlussneh-
mer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu 
schaffen; für die Hauptabsperreinrichtung ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik 
geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen.

§ 7 
Art des Netzanschlusses 

(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Versorgung des Kunden maßgebende Ruhedruck des 
Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers zu den Allgemei-
nen Netzanschlussbedingungen.

(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und Druck sowie die Gasart ändern, falls dies in 
besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist. 
Der Kunde ist davon unverzüglich zu unterrichten. Bei der Umstellung der Gasart sind die 
Belange des Kunden, soweit möglich, angemessen zu berücksichtigen.

§ 8 
Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustel-
len, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen 
werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. 
Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere undichte Absperreinrichtungen 
oder Druckregelgeräte sowie das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.
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(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und  
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 
Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaft-
lich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für
 1.  die Herstellung des Netzanschlusses,
 2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der  
   Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veran- 
   lasst werden,
zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare 
Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kos-
tenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berech-
nungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauf-
tragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere An-
schlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteiler-
netzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen 
zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 
Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks ein besonderes Druckregelgerät oder eine 
besondere Einrichtung angebracht werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der 
Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer des Netzan-
schlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Einrich-
tungen auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschlussneh-
mer die Einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 
zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete 
Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet 
werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des Grundstücks dient.
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§ 11 
Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzu-
schuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für 
die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen verlangen, soweit sich diese 
Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss 
erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten betragen.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil 
bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leis-
tung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich 
erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden 
können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. 
Der Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzu-
schuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über 
das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzu-
schuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.

(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 
Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsan-
lagen, über ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden 
Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht 
betrifft nur Grundstücke,
 1.  die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind,
 2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz ange- 
   schlossenen Grundstück genutzt werden oder
 3.  für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als not-
wendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inanspruchnahme 
des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das Gasversorgungsnetz 
grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene Grundstück des anderen An-
schlussnehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme des Grundstücks zu benachrichtigen.
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(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netz-
betreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des 
Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken 
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13 
Gasanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der Gas-
anlage hinter der Hauptabsperreinrichtung (Anlage), mit Ausnahme des Druckregelgerätes 
und der Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum stehen, ist der Anschlussnehmer 
verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des An-
schlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Drit-
ten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwen-
denden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes entsprechend. Arbeiten an der Anlage dürfen, außer durch den Netzbetreiber, nur 
durch Installationsunternehmen durchgeführt werden, die in einem Installateurverzeichnis 
eines Netzbetreibers eingetragen sind, der im Geltungsbereich dieser Verordnung tätig ist.  
§ 13a Absatz 8 bleibt unberührt. Es dürfen nur Materialien und Gasgeräte verwendet werden, 
die unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurden. Die 
Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 4 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-
Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird 
dies auch vermutet, wenn die Materialien oder Gasgeräte das Zeichen einer akkreditierten 
Stelle tragen. Materialien und Gasgeräte, die 
 1.  in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei rechtmäßig  
   hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind oder
 2.  in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts- 
   raum rechtmäßig hergestellt worden sind 
und die den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 6 nicht entspre-
chen, werden einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen 
und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzni-
veau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen.
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(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können vom Netzbetreiber 
plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

§ 13a 
Installateurverzeichnis

(1) Der Netzbetreiber darf eine Eintragung in sein Installateurverzeichnis nur von dem Nach-
weis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation des Installationsunternehmens für die 
Durchführung der jeweiligen Arbeiten nach § 13 Absatz 2 Satz 1 abhängig machen. Der 
Netzbetreiber, in dessen Installateurverzeichnis die Eintragung erfolgen soll, ist berechtigt, vor 
der Eintragung das Vorliegen der ausreichenden fachlichen Qualifikation zu prüfen. Begrün-
den besondere Umstände Zweifel am Bestehen einer ausreichenden fachlichen Qualifikation 
ist der Netzbetreiber jederzeit berechtigt, das Vorliegen einer ausreichenden fachlichen Qua-
lifikation erneut zu prüfen.

(2) Nachdem der Netzbetreiber ein Installationsunternehmen in sein Installateurverzeichnis 
eingetragen hat, hat der Netzbetreiber dem betreffenden Installationsunternehmen zur Do-
kumentation der Eintragung einen Installateurausweis auszustellen. Führt ein Installations-
unternehmen Arbeiten in einem Netzgebiet durch, bei dessen Netzbetreiber es nicht in das 
Installationsverzeichnis eingetragen ist, so genügt es, dass das Installationsunternehmens 
dem betroffenen Netzbetreiber einen durch einen anderen Netzbetreiber ausgestellten Ins-
tallateurausweis als Nachweis der ausreichenden fachlichen Qualifikation rechtzeitig vorlegt. 
Eine weitere Überprüfung des Vorliegens der ausreichenden fachlichen Qualifikation darf der 
betroffene Netzbetreiber nur vornehmen, falls aufgrund besonderer Umstände begründete 
Zweifel am Bestehen der ausreichenden fachlichen Qualifikation vorliegen.

(3) Der Netzbetreiber kann im Rahmen der Eintragung in das Installateurverzeichnis einen 
Nachweis darüber verlangen, dass die ausreichende fachliche Qualifikation bei dem Inhaber 
des Installationsunternehmens oder einer fest angestellten, verantwortlichen und weisungs-
berechtigten Fachkraft vorliegt. Im Rahmen der Prüfung der fachlichen Qualifikation kann 
der Netzbetreiber nur die Glaubhaftmachung der Fertigkeiten, praktischen und theoretischen 
Fachkenntnisse sowie Erfahrungen verlangen, die für eine fachgerechte, den anerkannten Re-
geln der Technik und den Sicherheitserfordernissen entsprechende Ausführung der jeweiligen 
Arbeiten notwendig sind.

(4) Darüber hinaus kann der Netzbetreiber jederzeit von dem Installationsunternehmen verlan-
gen, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Der Netzbetreiber kann 
im Einzelfall bei begründeten Zweifeln am Vorhandensein der technischen Ausstattung zur 
einwandfreien Ausführung oder Prüfung aller Installationsarbeiten nach den Regeln fachhand-
werklichen Könnens jederzeit von Installationsunternehmen verlangen, glaubhaft zu machen, 
über eine ordnungsgemäß eingerichtete Werkstatt oder einen Werkstattwagen, ausreichende 
Werk- und Hilfswerkzeuge sowie Mess- und Prüfgeräte zu verfügen, mit denen alle Instal-
lationsarbeiten einwandfrei und nach den Regeln fachhandwerklichen Könnens ausgeführt 
und geprüft werden können. Der Netzbetreiber kann im Einzelfall jederzeit von Installations-
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unternehmen verlangen eine gültige Bescheinigung über die Gewerbeanzeige nach § 14 der 
Gewerbeordnung vorzulegen, soweit die Gewerbeanzeige gewerberechtlich erforderlich ist.

(5) Ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen ist von dem Netz-
betreiber, der dieses Installateurverzeichnis führt, zu verpflichten, sich insbesondere über alle 
Fragen der Ausführung von Installationsarbeiten über Neuerungen auf dem Gebiet der Installati-
onstechnik sowie über weitere Neuerungen, die für eine fachgerechte Ausführung der jeweiligen 
Arbeiten erforderlich sind laufend zu informieren, zum Beispiel durch eine Teilnahme an Fortbil-
dungskursen des Gasfaches zur Einführung neuer Bestimmungen oder zur Unterrichtung über 
geltende Bestimmungen. Erhält der Netzbetreiber Kenntnis von erheblichen oder anhaltenden 
Verstößen gegen die Verpflichtungen nach Satz 1 ist der Netzbetreiber berechtigt, die Eintra-
gung des betreffenden Installationsunternehmens in seinem Installateurverzeichnis zu löschen.

(6) Bei einem Installationsunternehmen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
aus einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder aus 
der Schweiz wird im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen für die Aufnahme in ein In-
stallateurverzeichnis widerleglich vermutet, dass die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 
2 vorliegen, wenn der Inhaber des Installationsunternehmens oder eine fest angestellte, 
verantwortliche und weisungsberechtigte Fachkraft in ihrem Herkunftsstaat eine berufliche 
Qualifikation erworben hat, die sich nicht wesentlich von den als ausreichend angesehenen 
fachlichen Qualifikationen im Sinne von Absatz 1 Satz 2 unterscheidet. 2 § 3 Absatz 2 bis 5 
sowie die §§ 4 bis 7 der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18. März 2016 (BGBl. I S. 509), 
die durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4740) geändert worden 
ist, sind entsprechend anzuwenden.

(7) Eine Betriebshaftpflichtversicherung, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz abgeschlossen wurde, ist als ausreichend im Sinne von Absatz 4 Satz 1 anzuerken-
nen, wenn sie Versicherungsschutz für den Fall eines schädigenden Ereignisses bei Tätigkeiten 
in der Bundesrepublik Deutschland bietet.

(8) Einem Installationsunternehmen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus 
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder aus der 
Schweiz, das in der Bundesrepublik Deutschland keine gewerbliche Niederlassung unterhält, 
ist die vorübergehende und gelegentliche Erbringung von Installationsarbeiten nach § 13 
Absatz 1 in der Bundesrepublik Deutschland ohne Eintragung in ein Installateurverzeichnis 
eines Netzbetreibers gestattet, wenn es in seinem Herkunftsstaat zur Ausübung vergleich-
barer Tätigkeiten rechtmäßig niedergelassen ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, von einem 
solchen Installationsunternehmen, das erstmals Installationsarbeiten nach § 13 Absatz 2 Satz 
1 in der Bundesrepublik Deutschland erbringt und nicht in ein Installateurverzeichnis eines 
Netzbetreibers eingetragen ist, vor der Leistungserbringung einen Nachweis darüber zu ver-
langen, dass die ausreichende fachliche Qualifikation nach den Absätzen 1 und 3 sowie eine 
ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung nach Absatz 4 Satz 1 und Absatz 7 vorliegen. 
Die §§ 5, 9 und 10 der EU/EWR-Handwerk-Verordnung sind entsprechend anzuwenden. 
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§ 14 
Inbetriebsetzung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an das 
Verteilernetz anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, indem er nach erfolgtem Einbau der 
Messeinrichtung und gegebenenfalls des Druckregelgerätes durch Öffnung der Absperrein-
richtungen die Gaszufuhr freigibt. Die Anlage hinter diesen Einrichtungen hat das Installati-
onsunternehmen in Betrieb zu setzen.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von dem Unternehmen, das nach 
§ 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des 
Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung 
verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der 
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nach-
vollziehen kann.

§ 15 
Überprüfung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren  
Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängel-
freiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 
Anschlussnutzung

§ 16 
Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem 
Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des 
Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetrei-
ber hieran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
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(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck möglichst gleichbleibend zu halten. Allgemein 
übliche Gasgeräte müssen einwandfrei betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer 
Anforderungen an die Gasqualität, die über die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 
hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum störungs-
freien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen.

(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, 
§ 13a, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 
Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebs-
notwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforder-
lich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu 
beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten 
Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der 
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrich-
tigung entfällt, wenn die Unterrichtung
 1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu  
   vertreten hat oder
 2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nach-
frage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden 
ist.
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§ 18 
Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungs-
verhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird
 1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe  
   Fahrlässigkeit vorliegt,
 2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder  
   Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausge-
schlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt.  
Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt 
begrenzt auf
 1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss- 
   nutzern;
 2.  10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
 3.  20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
 4.  30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
 5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossene  
   Anschlussnutzern.
In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- und Hoch-
druck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 
begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die die-
se gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 
3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das 
Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern 
gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbe-
trag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese 
Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen 
aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf 
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sin-
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ne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an 
dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen 
den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf 
jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 
Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie 
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur 
Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die 
Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend 
einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein 
als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19 
Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Einrich-
tungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Gas-
geräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung 
erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbe-
treiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in 
das Gasversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbe-
treiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 
festzulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückwirkungen abhängig machen.
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§ 20 
Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der 
sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 
Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann von der vor-
herigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur 
verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden 
würde.

§ 21 
Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch 
der Messeinrichtung, auch anlässlich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung 
der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung er-
forderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer 
oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung
der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betre-
tungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrich-
tigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 
Messeinrichtungen

(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten Re-
geln der Technik unter Verwendung der vom Netzbetreiber vorgesehenen DIN-Typen vorzu-
sehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort der Messeinrichtungen und die Zähler-
plätze. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer Fernauslesung der Messda-
ten zu berücksichtigen. Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, sind in 
Gebäuden, die neu an das Energieversorgungsnetz angeschlossen oder einer größeren Reno-
vierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EU Nr. L 1 S. 65) 
unterzogen werden, die baulichen Voraussetzungen für den Einbau von Messeinrichtungen 
zu schaffen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die 
tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln. Er hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen 
berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers 
einer Verlegung der Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
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einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der 
Messeinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steuer-
einrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen von Mes-
seinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 2 
Fälligkeit, Folgen von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse

§ 23 
Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens je-
doch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnun-
gen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 
315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 24 
Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vor-
herige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verord-
nung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um
 1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erhebli- 
   chem Wert abzuwenden,
 2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der  
   Messeinrichtungen zu verhindern oder
 3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder stören- 
   de Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen  
   sind.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage mitzutei-
len, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.
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(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber 
hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Unterbrechung der Anschlussnutzung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und 
den Netzbetreiber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer un-
berechtigten Unterbrechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass 
dem Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschluss-
nutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 
Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu 
machen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.
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§ 26 
Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung 
einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das 
Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 
Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis 
fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzun-
gen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 28 
Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29 
Übergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntgabe und 
Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der 
Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 
genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft 
jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 676), zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die 
gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 
8. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen 
worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, so kann der 
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der 
für die Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 
berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.
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Anlage 1

Preisblatt der ESM zu den Ergänzenden Bedingungen

- gültig ab 01.04.2019 -

zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den  
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung  

in Niederdruck – NDAV“

1. Baukostenzuschuss (BKZ)
Der Baukostenzuschuss ist eine vom Anschlussnehmer zu entrichtende Zahlung für den Aus-
bau des allgemeinen Netzes und der Anlagen. Der Anschlussnehmer zahlt der ESM einen 
weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung über das der ursprüng-
lichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Zur Berechnung des weiteren 
Baukostenzuschusses wird die geänderte und damit neu bereitgestellte Anschlussleistung 
zugrunde gelegt. Hierbei wird von dem neu ermittelten Baukostenzuschuss die Summe der 
bisher gezahlten Baukostenzuschüsse abgezogen.

1. Standardlastprofilkunden

Der Baukostenzuschuss beträgt:

Verrechnung ab der 1. kW c/kW Netto c/kW Brutto

Haushaltskunden 25,00 29,75

Gewerbekunden 38,00 45,22

2. Kunden mit Leistungsmessung

Verrechnung ab der 1. kW
c/kW Netto 

56,00
c/kW Brutto 

66,64
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Hausanschlusskosten
Der Anschlussnehmer erstattet der ESM die Kosten für die Erstellung des Netzanschlusses,
d.h. der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweig-
stelle des Leitungsnetzes und endend mit der Hauptabsperreinrichtung.

Netto c Brutto c

a) Grundbetrag bis Nennweite DN 50 650,00 773,50

d) Laufender Meter Leitungsverlegung ohne 
Tiefbau 30,00 35,70  

 
Die Tiefbaukosten sind in den oben genannten Kosten nicht enthalten. Sie sind entweder 
vom Anschlussnehmer, nach den Vorgaben der ESM gesondert zu vergeben oder ESM beauf-
tragt ein Tiefbauunternehmen. Die Kosten für den Tiefbau werden individuell ermittelt und  
angeboten. 

Ein neuer Erdgas-Hausanschluss wird nur erstellt, wenn dieser mit einer Erdgas-Verbrauchs-
einrichtung verbunden und durch die ESM in Betrieb gesetzt wird.

2. Inbetriebsetzung der Kundenanlage Unterbrechung des Anschlusses
Die Inbetriebsetzung der Anschlussanlage erfolgt durch die ESM bzw. durch deren Beauftrag-
te. Die erste Inbetriebsetzung erfolgt kostenlos. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung aufgrund 
festgestellter Mängel, die eine Nachprüfung erfordern, nicht möglich, ist ESM berechtigt, jede 
weitere Inbetriebsetzung dem Kunden zu berechnen. Die Kosten hierfür werden dem Kunden 
mit dem jeweils gültigen Weiterverrechnungssatz für eine Monteurstunde in Rechnung ge-
stellt. Das Gleiche gilt für die Unterbrechung des Netzanschlusses sowie die Inbetriebsetzung 
zur Wiederaufnahme der Versorgung.

3. Umsatzsteuer
Die vorstehenden Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der gesetzlichen festgelegten 
Höhe (derzeit 19 %).
 
Des Weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils neusten  
Fassung.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den  
Netzanschluss und dessen Nutzung für die  
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 

Niederspannungsanschlussverordnung - NAV vom 01.11.2006 
(BGBl. I S. 2477) zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  

19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen 
und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind 
Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungs-
netz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich 
nicht ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt für 
alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle
Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie 
gilt nicht für den Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederspannungsnetz ange-
schlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks 
oder Gebäudes, das an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsver-
hältnisses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme von Elektrizität nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes.
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§ 2 
Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, 
der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlus-
ses ist der Netzanschlussvertrag in Textform abzuschließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben 
die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn damit verbunde-
nen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussverhältnis 
mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und 
dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu 
diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, 
sofern dieser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter 
Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers hat 
der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der 
bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 
Nr. 4 zu übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige 
nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder 
in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergän-
zenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 
Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme 
von Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers 
mit Elektrizität noch den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweili-
gen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss 
Elektrizität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn
 1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag  
   über den Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer  
   Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und
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 2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20 
    des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.
Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in Textform 
zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energie-
wirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hin-
zuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber 
hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der Bestä-
tigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des 
Netzbetreibers und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 
Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 
Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für den 
Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere
 1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernum- 
   mer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
 2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,
 3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse)  
   und
 4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhal- 
   tende Leistung.
Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer 
verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzanschlussver-
hältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den übrigen Kunden 
die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich in Textform zur Verfügung zu stellen. Er hat die 
Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Sofern ein Neukunde 
dies verlangt, sind ihm die Allgemeinen Bedingungen in Papierform auszuhändigen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen Anschlussbe-
dingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers werden 
jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der Technischen 
Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirk-
sam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntga-
be auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
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Teil 2 
Netzanschluss

§ 5 
Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
mit der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Nie-
derspannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung 
die Bestimmungen über den Netzanschluss anzuwenden.

§ 6 
Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netzan-
schlusses soll vom Anschlussnehmer in Textform in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des 
Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netz-
betreiber hat ab dem 1. Januar 2024 sicherzustellen, dass die Beauftragung der Herstellung 
des Netzanschlusses und der sich daran anschließende Prozess auch auf seiner Internetseite 
erfolgen kann. Die Netzbetreiber stimmen hierfür untereinander einheitliche Formate und An-
forderungen an Inhalte ab. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer unverzüglich, aber spä-
testens innerhalb von zehn Werktagen nach Beauftragung der Herstellung des Netzanschlus-
ses den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers 
und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten 
Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünstigen 
Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlusslei-
tungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 64 des Telekommunikationsge-
setzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er 
führt die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nach-
unternehmer durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden Nach-
unternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer ist 
berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf seinem 
Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den Vorgaben des Netzbetreibers 
durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vorausset-
zungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für den Hausanschlusskasten 
oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur 
Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird insbesondere ver-
mutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe: November 2000) eingehalten sind. 

§ 7 
Art des Netzanschlusses

Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt 
und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Welche Strom-
art und Spannung für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an  
welche Stromart und Spannung die Anlage des Anschlussnehmers angeschlossen ist oder 
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angeschlossen werden soll. Bei der Wahl der Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers 
im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten angemessen zu berücksichtigen.

§ 8 
Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustel-
len, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen 
werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. 
Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der Hausanschluss-
sicherung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und un-
ter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 
Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaft-
lich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für
 1.  die Herstellung des Netzanschlusses,
 2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der  
   Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veran- 
   lasst werden,
zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare 
Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kos-
tenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berech-
nungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauf-
tragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere An-
schlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteiler-
netzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen 
zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.
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§ 10 
Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage auf-
gestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen ge-
eigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses zur 
Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Transformatorenanlage auch für andere Zwecke 
benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschlussneh-
mer die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm 
dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete 
Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet 
werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Anlage ausschließlich dem Netzanschluss des Grundstücks dient.

§ 11 
Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzu-
schuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen 
Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspan-
nungsnetzes einschließlich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen 
ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 
Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil 
bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leis-
tung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich 
erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden 
können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. 
Der Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, 
der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzu-
schuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über 
das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzu-
schuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 12 
Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Ver-
sorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im Gebiet des Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen 
von Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen un-
entgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,
 1.  die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind,
 2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz ange- 
   schlossenen Grundstück genutzt werden oder
 3.  für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inanspruchnah-
me des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das Elektrizitätsver-
sorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene Grundstück des 
anderen Anschlussnehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netz-
betreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des 
Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken 
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13 
Elektrische Anlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der elek-
trischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegen-
über dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im 
Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teil-
weise einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, 
darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten 
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Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen 
durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Ein-
tragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit Ausnah-
me des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der 
Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und
Geräte verwendet werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Be-
achtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung 
der Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeich-
nung vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch 
vermutet, wenn die Materialien oder Geräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, 
insbesondere das VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien und Geräte, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei oder einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Freihandelsassoziation, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 
und die den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht entsprechen, 
werden einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und 
Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der
Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom Netzbetrei-
ber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben 
des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler darf der Span-
nungsfall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung nicht 
mehr als 0,5 vom Hundert betragen.

§ 14 
Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an 
das Verteilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage 
hinter dem Netzanschluss bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten 
Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den 
Haupt- oder Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustim-
mung durch das Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. 
Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in
Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbe-
treiber vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 
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die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbe-
treibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung 
verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der 
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nach-
vollziehen kann.

§ 15 
Überprüfung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, auch nach ihrer Inbetriebset-
zung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfrei-
heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 
Anschlussnutzung

§ 16 
Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem 
Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des 
Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetrei-
ber hieran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem
Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls 
kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten. Allge-
mein übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen müssen einwandfrei betrieben 
werden können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualität, die über die 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb 
seines Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu  
treffen.
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(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, 
§ 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 
Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-
wendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. 
Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 
Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs 
der Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den Vorschriften des Messstellen-
betriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der An-
schlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen 
ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von 
Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber 
unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung
 1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu  
   vertreten hat oder
 2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.
In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage 
nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

§ 18 
Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungs-
verhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird
 1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe  
   Fahrlässigkeit vorliegt,
 2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder  
   Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die 
Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt be-
grenzt auf
 1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss- 
   nutzern;
 2.  10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
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 3.  20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
 4.  30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern;
 5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen  
   Anschlussnutzern.
In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Span-
nungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend 
Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die die-
se gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 
3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das 
Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern 
gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbe-
trag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese 
Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen 
aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf 
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sin-
ne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an 
dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen 
den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf 
jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 
Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie 
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur 
Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die 
Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend 
einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein 
als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verursacht worden sind.
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(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19 
Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und Ladeeinrichtungen, 

Eigenanlagen
(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende 
Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Auch Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge sind dem Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme mitzuteilen. Deren In-
betriebnahme bedarf darüber hinaus der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern
ihre Summen-Bemessungsleistung 12 Kilovoltampere je elektrischer Anlage überschreitet; der 
Netzbetreiber ist in diesem Fall verpflichtet, sich innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Mitteilung zu äußern. Stimmt der Netzbetreiber nicht zu, hat er den Hinderungsgrund, 
mögliche Abhilfemaßnahmen des Netzbetreibers und des Anschlussnehmers oder -nutzers 
sowie einen hierfür beim Netzbetreiber erforderlichen Zeitbedarf darzulegen.
Einzelheiten über den Inhalt und die Form der Mitteilungen kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbe-
treiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in 
das Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem 
Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach 
§ 20 festzulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen.

(4) Ab dem 1. Januar 2024 hat der Netzbetreiber sicherzustellen, dass die nach den Absätzen 
2 und 3 erforderlichen Mitteilungen des Anschlussnehmers oder -nutzers auch auf seiner 
Internetseite erfolgen können. Die Netzbetreiber stimmen hierfür untereinander einheitliche 
Formate und Anforderungen an Inhalte ab.

§ 20 
Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der 
sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 
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Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Tech-
nischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig 
gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine 
sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 
Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt 
zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der tech-
nischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch 
anlässlich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Messeinrichtung oder 
zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benach-
richtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch 
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen 
muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; min-
destens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des 
§ 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 
Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den an-
erkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 
vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei 
der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten 
Messsystem nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu berücksichtigen. In Gebäuden, die neu 
an das Energieversorgungsnetz angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, 
dass Smart-Meter-Gateways nach dem Messstellenbetriebsgesetz nachträglich einfach ein-
gebaut werden können; ausreichend in diesem Sinne ist ein Zählerschrank, der Platz für ein 
Smart-Meter-Gateway bietet. Dies ist auch in Gebäuden anzuwenden, die einer größeren 
Renovierung im Sinne der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 
18.6.2010, S. 13) unterzogen werden, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zu-
mutbar ist. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte 
Interessen bei der Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten 
Aufstellungsort des Anschlussnehmers zu wählen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der 
Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 5 zu tragen.
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(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steu-
ereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen von 
Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüg-
lich mitzuteilen.

Abschnitt 2 
Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse

§ 23 
Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens je-
doch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnun-
gen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 
315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 24 
Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vor-
herige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verord-
nung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um
 1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erhebli- 
   chem Wert abzuwenden,
 2.  die Anschlussnutzung ohne Messeinrichtung, unter Umgehung, Beeinflussung oder  
   vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
 3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende  
   Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage mitzutei-
len, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
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Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber 
hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Unterbrechung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbre-
chung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer kei-
ne Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der
Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschluss-
nutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 
Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu 
machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veröffentlichen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 
Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung 
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einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das
Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 
Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis 
fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzun-
gen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 28 
Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29 
Übergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntgabe 
und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu ver-
langen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in 
der in Satz 1 genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit 
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist 
§ 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft 
jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geän-
dert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist 
früher als die gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 
8. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen 
worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, so kann der 
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der 
für die Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 
berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.
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Anlage 1
Preisblatt der ESM zu den Ergänzenden Bedingungen

- gültig ab 01.04.2016 -
zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz-
anschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 

Niederspannung – NAV“

1. Baukostenzuschuss (BKZ)
Der Baukostenzuschuss ist eine vom Anschlussnehmer zu entrichtende Zahlung für den Aus-
bau des allgemeinen Netzes und der Anlagen. Der Anschlussnehmer zahlt der ESM einen 
weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung über das der ursprüng-
lichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Zur Berechnung des weiteren 
Baukostenzuschusses wird die geänderte und damit neu bereitgestellte Anschlussleistung 
zugrunde gelegt. Hierbei wird von dem neu ermittelten Baukostenzuschuss die Summe der 
bisher gezahlten Baukostenzuschüsse abgezogen.

1. Niederspannung (Netzebene 7)
Gemäß § 11, Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) wird bis 30 kW An-
schlussleistung im Bereich der Niederspannung kein Baukostenzuschuss berechnet.

Verrechnung ab der 31. kW € c/kW Netto c/kW Brutto

Haushalt 20,00 23,80

Gewerbe ohne Leistungsmessung 32,00 38,08

Gemessene Lastgangkunden 80,00 95,20

2. Umspannung MS auf NS (Netzebene 6)

Verrechnung ab der 1. kW
Baukostenzuschuss  

c/kW Netto
 

c/kW Brutto

Kunden Leistungsmessung 70,00 83,30

3. Mittelspannung (Netzebene 5)

Verrechnung ab der 1. kW
Baukostenzuschuss  

c/kW Netto
 

c/kW Brutto

Kunden Leistungsmessung 55,00 65,45

2. Hausanschlusskosten
Der Anschlussnehmer erstattet der ESM die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses, 
d.h. der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweig- 
stelle des Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung.
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Netto c Brutto c

a) Kabelhausanschluss mit einem  
Hausanschlusskasten bis 100 A 

780,00 928,20

Kosten pro Meter verlegter  
Netzanschlussleitung

30,00 35,70

b) Kabelhausanschluss mit einem  
Hausanschlusskasten bis 2x3x100 A 

960,00 1.142,40

Kosten pro Meter verlegter  
Netzanschlussleitung

30,00 35,70

c) Kabelhausanschluss mit einem  
Hausanschlusskasten bis 1x3x200 A 

1.320,00 1.570,80

Kosten pro Meter verlegter  
Netzanschlussleitung

43,00 51,17

d) Die Netzanschlusskosten bei einem Haus anschlusskasten über 3x200 A werden  
projektbezogen kalkuliert und angeboten.

Die Tiefbauarbeiten sind in den obengenannten Kosten nicht enthalten. Sie sind vom  
Anschlussnehmer gesondert zu vergeben. 

3. Inbetriebsetzung der Kundenanlage, Unterbrechung des Anschlusses
Die Inbetriebsetzung der Anschlussanlage erfolgt durch die ESM bzw. durch deren Beauf-
tragte. Die erste Inbetriebsetzung erfolgt kostenlos. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung 
aufgrund festgestellter Mängel, die eine Nachprüfung erfordern, nicht möglich, ist ESM 
berechtigt, jede weitere Inbetriebsetzung dem Kunden zu berechnen. Die Kosten hierfür 
werden dem Kunden mit dem jeweils gültigen Weiterverrechnungssatz für eine Monteur-
stunde in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für die Unterbrechung des Netzanschlusses 
sowie die Inbetriebsetzung zur Wiederaufnahme der Versorgung.

4. Umsatzsteuer
Die vorstehenden Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der gesetzlichen festgelegten 
Höhe (derzeit 19 %).

Des Weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils neusten  
Fassung.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067), die zuletzt durch 
Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) 

geändert worden ist 
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates 
verordnet:

§1 
Gegenstand der Verordnung 

(1) Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgung und für die öffentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster oder Vertragsbedin-
gungen verwenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine Ver-
sorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts 
anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, 
die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Wasserversorgungsunternehmen einen Ver-
tragsabschluss zu den allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der 
Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedin-
gungen sind die §§ 3 bis 11 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen anzuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbedingungen, 
soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den 
§§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten in 
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu geben.

§ 2 
Vertragsabschluss

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zu Stande ge-
kommen, so hat das Wasserversorgungs- unternehmen den Vertragsabschluss dem Kunden 
unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen 
ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf 
die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Wasser aus dem Verteilungsnetz des Wasser-
versorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unter-
nehmen unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Versorgungs-
verhältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertrags-
abschluss sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden  
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allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen 
und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 
Bedarfsdeckung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich 
Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen 
Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem Verteilungsnetz des Wasserversorgungsun-
ternehmens zu decken.

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasserversorgungs-
unternehmen Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz möglich sind.

§ 4 
Art der Versorgung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser zur Verfügung.  

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für die dazugehörenden Preise, sofern sie nicht dem 
Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden.

(3) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Was-
serversorgungsunternehmen ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für 
eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet er-
forderlich ist. Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers 
im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln 
der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kunden möglichst zu berück-
sichtigen. 

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über die 
vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen.

§ 5 
Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten Um-
fang jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht  
 1.  soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversor- 
   gung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind, 
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 2.  soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 
    sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
    kann, gehindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwen-
diger Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung 
oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für kur-
ze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Wei-
se zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung  
 1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies nicht zu 
   vertreten hat oder
 2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

§ 6 
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefern-
de Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle 
 1.  der Tötung oder Verletzung  des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei  
   denn, dass der Schaden von  dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrich- 
   tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig ver-ursacht worden ist,2. der Beschä- 
   digung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch  
   grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge- 
   hilfen verursacht worden ist,3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser 
    weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens  
   oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht worden 
    ist. 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der Scha-
densverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen dritten weiterzuleiten, und er-
leidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung einen Schaden, so haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem Dritten 
gegenüber in demselben Umfange wie dem Kunden aus dem Versorgungsvertrag. 
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(5 )Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen 
seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine 
weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 
vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluss 
des Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihm beliefernden Wasserversorgungsunter-
nehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet 
der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch 
dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7 
Verjährung

(1) Schadensersatzansprüche der in § 6 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren von dem 
Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, von den Umständen, aus 
denen sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von dem ersatzpflichtigen Wasserversor-
gungsunternehmen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren von 
dem schädigenden Ereignis an.

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen 
über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der 
andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.

(3) §6 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 8 
Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der 
örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 
Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grund-
stücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutba-
rer Weise belasten würde. 

(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für Ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Was-
serversorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich 
der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
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Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unent-
geltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlan-
gen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne der Absätze 1   und 4 
beizubringen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§ 9 Baukostenzuschüsse
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlussnehmern einen 
angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Be-
triebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Ver-
sorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, soweit sie sich ausschließlich dem Ver-
sorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen 
höchstens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

(2) Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil 
kann unter Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks und 
des Preises für einen Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis für einen Meter 
Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der in Absatz 1 
genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch die Summe der Straßenfrontlängen aller Grund-
stücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen angeschlossen 
werden können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung eine die Verhält-
nisse des Versorgungsbereiches berücksichtigende Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 15 
Metern zugrunde legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukostenzuschusses 
an Stelle oder neben der Straßenfrontlänge andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, 
wie die Grundstücksgröße, die Geschossfläche oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder 
gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden. In diesem Fall ist bei der Berechnung des Bau-
kostenzuschusses die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke zu berücksichtigen, 
die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden können. 

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer sei-
ne Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach den Absätzen 2 und 3 zu bemessen. 

(5) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1.Januar 1981 
errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so 
kann das Wasserversorgungsunternehmen abweichend von den Absätzen 1 bis 3 einen Bau-
kostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe 
verlangen.



48

(6) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlusskosten sind ge-
trennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen. 
 

§ 10 Hausanschluss
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenan-
lage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperr-
vorrichtung. 

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Wasserversor-
gungsunternehmen bestimmt.

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens 
und stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen Eigentum. Sie werden aus-
schließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, 
müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunter-
nehmen die Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht 
selbst, sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des Anschlussneh-
mers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer hat 
die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er 
darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung 
der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für
 1.  die Erstellung des Hausanschlusses,2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die 
    durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich  oder aus anderen 
    Gründen von ihm veranlasst werden, zu verlangen. Die Kosten können pauschal  
   berechnet werden.

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere An-
schlüsse hinzu und wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Vertei-
lungsnetzes, so hat das Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem 
Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag zu erstatten.

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluss und der daraus folgenden Pflichten 
zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und Beseitigung beste-
hende allgemeine Versorgungsbedingungen von Absatz 4 abweichen, können diese Regelun-
gen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung beibehalten werden.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzutei-
len.

(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlan-
gen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers zur Herstellung des Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen.
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§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstückegrenze
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eige-
ne Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht 
oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn
 1.  das Grundstück unbebaut ist oder
 2.  die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig 
    lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder
 3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Kundenanlage
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 
hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der Messeinrichtungen des Wasserversorgungs-
unternehmens ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile 
einem Dritten vermietet oder sonst  zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem ver-
antwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer ge-
setzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesent-
liche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein 
Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installations-
unternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluss ge-
nommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche 
Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Wasserversorgungsunternehmens zu ver-
anlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (zum 
Beispiel DIN-DVGW-, DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind.

(5) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kun-
den stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.
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§ 13 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die Anlage an 
das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen über das Ins-
tallationsunternehmen zu beantragen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden Kosten-
erstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 14 
Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer 
Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist das Wasserver-sorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluss oder 
die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt das Wasserversorgungsunternehmen keine Haf-
tung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 15 
Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen und 

Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten
(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Kun-
den und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens 
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2)Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauch-
seinrichtungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

§ 16 Zutrittsrecht
Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasserversorgungs-
unternehmens den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist. 
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§ 17 
Technische Anschlussbedingungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an 
den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, so-
weit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick 
auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den 
anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchs-
einrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versorgungsunternehmens abhängig 
gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine 
sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforderungen der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und 
Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18 
Messung

(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Wassermenge durch 
Messeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffent-
lichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder ge-
schätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie 
Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe 
sowie Anbringungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Über-
wachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. 
Es hat den Kunden und die Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu 
wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers Messeinrich-
tungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich 
ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Messeinrichtun-
gen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störun-
gen dieser Einrichtungen dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Er 
ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 19 
Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so 
hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung die gesetz-
lichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.
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§ 20 
Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens 
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden 
selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zu-
gänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der 
Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 21 
Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel 
oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt 
das Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung 
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ab-
lesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre be-
schränkt.

§ 22 
Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, seiner Mieter und ähnlich be-
rechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens zulässig. Diese muss erteilt 
werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirt-
schaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Verordnung oder 
auf Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Das Wasserversorgungsunternehmen kann die Verwendung für bestimmte Zwecke be-
schränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversorgungsun-
ternehmen vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasser-
versorgungsunternehmen alle für die Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses 
entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2 gelten für Anschlüsse zu sonstigen 
vorübergehenden Zwecken entsprechend.
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(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vor-
übergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasser-
versorgungsunternehmens mit Wasserzählern zu benutzen. 

§ 23 
Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunter-
nehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dabei kann höchstens vom Fünffachen 
desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich auf der Grundlage des Vorjahresver-
brauchs anteilig für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der Vorjahresverbrauch 
des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu legen. 
Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach für ihn geltenden Preisen zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestell-
ten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden.

§ 24 
Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in an-
deren Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, ab-
gerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankun-
gen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungs-
werte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuer-
satzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Änderung der Prei-
se nur von solchen Rechnungsfaktoren abhängig machen, die der Beschaffung der Bereit-
stellung des Wassers zuzurechnen sind. Die Berechnungsfaktoren müssen vollständig und in 
allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.
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§ 25 
Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserversorgungsun-
ternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung 
verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Ver-
brauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Ab-
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel 
gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 
Vordrucke für Rechnungen und Abschläge

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung 
maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.

§ 27 
Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen ange-
gebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung 
fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es er-
neut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berechnen.

§ 28 
Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Ab-
rechnungszeitraume Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalles zu besorgen ist, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt das  
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Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in 
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungser-
teilung zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen 
auch für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 
Abs.3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 
Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das 
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauf-
forderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis 
nach, so kann sich das Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. 
Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpa-
pieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlussnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 
Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
 1.  soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und
 2.  wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei  
   Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend  
   gemacht wird.

§ 31 
Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 
Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden 
Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird. 

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das 
Ende eines Kalendermonats zu kündigen.
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(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet 
der Kunde dem Wasserversorgungs-unternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für 
den von der Messeinrichtung angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonsti-
ger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüg-
lich mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Das Untenehmen ist nicht verpflichtet, dem 
Eintritt des Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten 
zuzustimmen.

(5) Tritt an Stelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen 
in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es 
hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens 
ist öffentlich bekannt zu geben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit 
das Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 
Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, 
wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um
 1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,
 2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der  
   Messeinrichtungen zu verhindern oder3. zu gewährleisten, dass  Störungen anderer 
    Kunden oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Unternehmens oder  
   Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung 
zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, und 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Was-
serversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzuneh-
men, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal 
berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummer 1 und 3 jedoch nur, wenn 
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die Voraussetzungen zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 34 
Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeich-
neten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des 
Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
 1.  wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
 2.  wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent- 
   haltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder 
    gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
 

§ 35 
Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind den 
Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt bleiben die Rege-
lungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung des 
Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Versorgungsver-
hältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1.Januar 1982 anzupassen.

§ 36 
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 29 
des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch im Land 
Berlin.

§ 37 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft. 

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge die vor dem 1. April 1980 zustande 
gekommen sind, unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kun-
den in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. Laufzeit und Kündigungsbestimmungen der 
vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlossenen Versorgungsverträge bleiben unberührt.
(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für Abrechnungszeiträume, die 
nach dem 31. Dezember 1980 beginnen.

Bonn, den 20. Juni 1980                 
Der Bundesminister für Wirtschaft Lambsdorff
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Ergänzende Bestimmungen (Anlage 2) zur
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 

mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980

A.  ANSCHLUSSKOSTEN

1. Baukostenzuschuss (BKZ)
1.1  Die Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH (ESM) erhebt gemäß § 9 AVBWasserV 
   vom Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss bei Anschluss an das Leitungsnetz der  
  ESM bzw. bei einer wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderung.

1.2  Soweit der Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt wird, die nach  dem 1. Janu- 
  ar 1981 errichtet oder verstärkt worden ist, wird der Baukostenzuschuss nach § 9 AVB- 
  WasserV berechnet.

1.3  Soweit der Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt wird, die vor dem 1. Januar 
   1981 errichtet oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, 
   wird der Baukostenzuschuss wie folgt berechnet:

Meterzahl x Rohrnetzzahl x Wohnungszahl

  a) Die Meterzahl ist die Quadratwurzel, kaufmännisch auf zwei Stellen gerundet, aus  
    der Grundstücksfläche, wobei die Grundstücksfläche auf volle 10 m2 abgerundet wird.

  b) Die Rohrnetzzahl ist der durchschnittliche Aufwand für einen Meter Versorgungs- 
    leitung. Sie beträgt 60,00 c netto, 64,20 c brutto.

  c)  Die Wohnungszahl beträgt bei
          1 - 2  Wohnungen     0,8
          3 - 4  Wohnungen     1,0
          5 - 6  Wohnungen     1,2
          7 - 12  Wohnungen     1,5
        13 - 25  Wohnungen     1,7
        26 - 50  Wohnungen     1,9
       über  50  Wohnungen     2,0
Bei gewerblichen oder anderen Nutzflächen gelten je angefangene 75 m2 als eine Wohnung. 
Für unbebaute Grundstücke beträgt die Wohnungszahl 0,6.

1.4  Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er die  
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Die Bemessung des weiteren Baukostenzuschusses 
bestimmt sich nach Ziff. 1.2 bzw. 1.3.
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2. Hausanschlusskosten
2.1  Der Hausanschluss verbindet das Verteilungsnetz mit der Kundenanlage. Der Anschluss- 
  nehmer übernimmt die folgenden Kosten, die für die Herstellung des Hausanschlusses - 
   bis einschließlich der Hauptabsperrvorrichtung - an das Verteilungsnetz entstehen:

          Netto c  Brutto c
  
   a)  Grundbetrag (bis Nennweite DN 50)  900,00  963,00

   b) Je angefangener Meter Hausanschlusslänge    30,00    32,10
 
   c)  Alle Hausanschlusskosten über DN 50 
    werden gesondert berechnet.

2.2  Die Tiefbauarbeiten sind in den unter 2.1 genannten Kosten nicht enthalten. Sie sind  
  vom Anschlussnehmer gesondert zu vergeben.

2.3  Die Hausanschlusslänge wird, von der tatsächlichen Anbindungsstelle bis einschließlich  
  der Hauptabsperrvorrichtung nach der Grundmauerdurchführung gemessen. Maßge- 
  bend ist die Straße, in der die Versorgungsleitung liegt.

3. Fälligkeit
3.1  Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Hausanschlusskosten nach Fertigstellung 
   des Hausanschlusses bzw. bei ver einbarter Teilverlegung nach Fertig stel lung des Teilab- 
  schnittes 14 Tage nach Rech nungserhalt zur Zahlung fällig.

3.2  Bei größeren Objekten kann ESM Abschlagszahlungen auf den Baukostenzuschuss ent- 
  sprechend dem Baufortschritt der örtlichen Versorgungsanlagen verlan gen.

4. Rücktrittsrecht, Übertragung des Vertrages
4.1  ESM kann vom Anschlussvertrag zurücktreten, wenn der Anschlussnehmer die ihm im 
   Hinblick auf die Erstellung des Hausanschlusses obliegenden Pflichten nicht innerhalb 
   eines Jahres erfüllt.

4.2  Eine Übertragung des Anschlussvertrages durch den Auftraggeber auf einen Dritten be- 
  darf der Zustimmung der ESM.

4.3  Mündliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
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B.  INBETRIEBSETZUNG DER KUNDENANLAGE, EIN- UND AUSBAU  
  VON ZÄHLERN

1.  Die Inbetriebsetzung der Anschlussanlage erfolgt durch ESM bzw. durch deren Beauf- 
  tragte. Die erste Inbetriebsetzung erfolgt kostenlos. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung  
  aufgrund festgestellter Mängel, die eine Nachprüfung erfordern, nicht möglich, ist ESM  
  berechtigt, jede weitere Inbetriebsetzung dem Kunden zu berechnen. Die Kosten hierfür  
  werden dem Kunden mit dem jeweils gültigen Weiterverrechnungssatz für eine Mon- 
  teurstunde in Rechnung gestellt.

2.  Werden Ausbau, Wiedereinbau oder Aus wechslung eines Zählers durch eine Ände rung 
   oder Erweiterung der Kun denanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Kun- 
  den veranlasst, so hat der Kunde den tatsächlich angefallenen Aufwand zu erstat ten.

C.  WIEDERAUFNAHME DER VER SORGUNG

1.  Ist die Versorgung einer Kundenanlage gem. § 33 AVBWasserV eingestellt wor den, so 
   wird für die Wiederinbetriebsetzung der Anlage dem Kunden jeweils der Verrechnungs- 
  satz für eine Monteurstunde berech net.

2.  Vor Wiederaufnahme der Versorgung hat der Kunde rückständige Rechnungsbeträge  
  sowie die Mahnkosten zu begleichen.

D.  PLOMBENVERSCHLÜSSE

Der Kunde haftet für eine von ihm zu vertretende Wiederanbringung von Plombenverschlüs-
sen nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über unerlaubte Hand-
lungen.

E.  UMSATZSTEUER

Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 7%.



61

F.  ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1.  Die vorstehenden Ergänzenden Bestimmungen (Anlage 2) zu den AVBWasserV treten  
  am 1. April 2019 in Kraft und ersetzen die bislang gültigen Ergänzenden Bestimmun- 
  gen. Sie sind Bestandteil der abgeschlossenen Versorgungsverträge.

2.  ESM behält sich die Änderung der Ergänzenden Bestimmungen vor. Diese werden mit 
  ihrer Veröffentlichung wirksam und Bestandteil der abgeschlossenen Versorgungs- 
  verträge.

Des Weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils neusten Fas-
sung.
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Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
Information für unsere Kunden

Die Einhaltung der datenschutzrechlichen Bestimmungen nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) ist der Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH sehr wichtig. Nach-
stehend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusam-
menhang mit unserem Vertragsverhältnis.

Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 
Energieversorgung  
Selb-Marktredwitz GmbH (ESM) 
Gebrüder-Netzsch-Str. 14 
95100 Selb 
Telefon: 09287 / 802-0 
E-Mail: info@esm-selb.de 
Website: www.esm-selb.de
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter 

Energieversorgung 
Selb-Marktredwitz GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Gebrüder-Netzsch-Str. 14 
95100 Selb 
E-Mail: datenschutz@esm-selb.de 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
• Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift, Geburtstag), 
• Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse(n), Telefonnummer), 
• Vertragsdaten (z.B. Kundennummer,  

Zählernummer(n)), 
• Abrechnungsdaten (z.B. Energieverbrauch, Wohnungsgröße),  
• Bankdaten (z.B. IBAN, BIC, SEPA-Mandat),
• sowie vergleichbare Daten.

Im Falle eines Netzanschlusskunden ist es auch möglich, dass im Rahmen der Herstellung des 
Netzanschlusses weitere Daten für das Bauvorhaben verarbeitet werden (z.B. Grundbuchda-
ten, Flur-Nr., Grundstücksgröße). Sofern es sich um Einspeiseanlagen nach dem EEG / KWKG 
handelt können zudem weitere Anlagendaten (z.B. Anlagenschlüssel, Standort, Inst. Leistung, 
Identifikationsnummern für Redispatch 2.0) verarbeitet werden.
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1  Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

1.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -abwicklung 
(Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO)

Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung 
Ihres Vertrages erforderlich.

1.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DS-GVO)
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke z.B. zur Weitergabe von Daten im Konzern, oder Werbezwecke) eingeholt 
haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die 
Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Ein-
willigung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten.

1.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung berechtigter Interessen von uns 
und Dritten. 
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um
• Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und Wärmeprodukte (z.B. Energie-

erzeugung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 
Leistungen und Services) zukommen zu lassen.

• Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durchzu-
führen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten 
und Produkten anbieten zu können.

• Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten durchführen zu lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen Überblick 
über Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation 
und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten.

• in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) zur Er-
mittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 31 BDSG.

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten. 
• Straftaten aufzuklären oder zu verhindern [ (z.B. Stromdiebstahl)
• Adressermittlungen durchzuführen (z.B. bei Umzügen).
• Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.
• Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts 
• Wahrung berechtigter Interessen Dritter
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verar-
beiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.
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1.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO) 
oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Messstellenbe-
triebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Ge-
setzeserfüllung sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, 
erforderlich machen. 

2 (Kategorien von) Empfängern / Weitergabe personenbezogener Daten / 
Drittland 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (s. 1. Zweck und Rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung personenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleister 
und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, 
wenn dies für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druckdienstleister, Callcenter, Analy-
sespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netzbetreiber. Wir arbeiten auch mit Dienst-
leistern zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, 
z.B. ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker, Zählerableser für die Verbrauchsdaten bzw. 
Einspeisedaten. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung unseres Vertrages mit 
Ihnen bzw. zur Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich. Weiterhin kann es erforder-
lich sein, dass wir personenbezogene Daten an Partnerunternehmen oder an beauftragte 
Dienstleistungsgesellschaften aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung weitergeben (z.B. Personaldienstleister, Dienstleister für Akten- und Da-
tenvernichtung, IT-Dienstleister, Berater, Wirtschaftsprüfer, Behörden.).
 
Wir verpflichten die Partnerunternehmen und die Dienstleistungsgesellschaften in diesem Fall 
zur Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.

Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen an Stellen bzw. 
Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung) ist auf der Grundlage 
der genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen möglich. Ein Datenzugriff erfolgt in diesen 
Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss 
der Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern die von der EU-Kommission für diese Fälle 
vorgesehenen Standardvertragsklauseln vereinbart haben oder das jeweilige Unternehmen 
eigene interne verbindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche von den Daten-
schutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/
data-protection_en). 
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3 Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 1. Zweck und Rechts-
grundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem 
Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir lö-
schen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, 
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. 
Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, 
Ihre personenbezogenen Daten löschen. 

4 Betroffenenrechte / Ihre Rechte
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser Unternehmen 
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH, Gebrüder-Netzsch-Str. 14, 95100 Selb, Telefon 
09287 / 802-0, E-Mail datenschutz@esm-selb.de wenden. Das umfasst das Recht auf Aus-
kunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 
18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht auf Daten-
übertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die 
zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach , E-Mail-
Adresse: poststelle@lda.bayern.de

4.1 Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (siehe 
2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) oder im öffentlichen Interesse (siehe 2.4 
Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Wi-
derspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu 
Werbezwecken einzulegen.

4.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 1.2 Datenverarbeitung 
aufgrund Ihrer Einwilligung)

5 Bereitstellung personenbezogener Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten (s. 
Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung 
der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten er-
forderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
können wir den Vertrag nicht abschließen.
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6 Automatisierte Entscheidungsfindung
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling statt. 

7 Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 
von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öf-
fentlich zugänglichen Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und 
Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem 
nutzen wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb 
unseres Konzerns oder von Dritten, z.B. Auskunfteien, Vermieter, Energielieferanten, Netzbe-
treiber oder Messstellenbetreiber im Rahmen der Marktkommunikation erhalten.

8 Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Datenschutz-
informationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig infor-
mieren.

Stand: Juni 2021
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Stand: 03/2023

Regionale Energieversorgung
hat viele Vorteile

Gut versorgt
Mit rund 100 Mitarbeitern ist die ESM ein bekannter Versorger in Hoch-
franken. Mehr als 45.000 Kunden schenken uns in Nordbayern bereits ihr  
Vertrauen bei der Belieferung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser. 
Wir engagieren uns ebenfalls beim Klima- und Naturschutz und bieten  
maßgeschneiderte Services bei den verschiedensten Themen.

Kundennähe
In unseren Kundenzentren in Selb und Marktredwitz stehen Ihnen kompe-
tente Ansprechpartner für Fragen rund um die Versorgung mit Energie und 
Trinkwasser persönlich zur Verfügung. Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre 
Anliegen.

Energieberatung
Wir geben Ihnen wichtige und interessante Tipps wie Sie Energie einsparen 
und sinnvoll einsetzen können.

Förderaktionen der ESM
Wir unterstützen Sie mit finan  ziel len Zuschüssen bei der Umstellung CO2-
trächtiger Brennstoffe auf den umweltschonenden Energieträger Erdgas. 

 ESM - Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH
 Gebrüder Netzsch-Straße 14 • 95100 Selb
 Telefon 09287 / 802-0 • Telefax 09287 / 802-110

 Lindenstraße 2 • 95615 Marktredwitz
 Telefon 09287 / 802-392 • Telefax 09287 / 802-289

 www.esm-selb.de • info@esm-selb.de 


